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Antrag auf Überlassung eines Nutzungsrechts auf dem Friedhof Betziesdorf 
 

 
 

Hinweis: 
Die Genehmigung dieses Antrags ist zwingende Voraussetzung für die Bestattung. 
Bitte wenden Sie sich an den Ansprechpartner für Bestattungen (siehe Seite 2)! 
 
 

 

Verstorbene(r): 
 
 

Name: 
 

 

Vorname(n): 
 

 

geboren am: 
 

 

verstorben am: 
 

 

letzte Wohnanschrift: 
 
 

letzte Adresse in Betziesdorf: 
 

 
 

Nutzungsberechtigte(r): 
 
 

Name: 
 

 

Vorname(n): 
 

 

Straße: 
 
 

PLZ / Ort: 
 
 

Telefon: 
 

 

e-mail: 
 

 

Beziehung zum / zur Verstorbenen: 
 

 
 

Nachfolger(in) des/der Nutzungsberechtigte(r): 
 
 

Name: 
 

 

Vorname(n): 
 

 

Straße: 
 
 

PLZ / Ort: 
 
 

Telefon: 
 

 

e-mail: 
 

 
 

Grabstätte: 
 
 

Grabstätte: 
 

 

vorhanden:          (     ) 
(siehe Hinweise!) 
 

 

neu:   (     ) 
 

 

Art der Grabstätte lt. Friedhofsordnung: 
 
 

vorhandene Grabstätte von: 
 
 

Art der Bestattung: 
 

 

Erdbestattung:  (     ) 
 

 

Urne:  (     ) 
 

 

Hinweise: 
 

Im Falle der vorgesehenen Bestattung in einer vorhandenen Grabstätte ist das bestehende 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 

Die Arbeiten zum Ausheben und Schließen der Grabstätte werden vom Service- und 
Betriebshof der Stadt Kirchhain gegen Gebühren nach deren Friedhofsrecht durchgeführt. 
Eine Kontaktaufnahme mit der Stadt Kirchhain / Friedhofsverwaltung ist daher notwendig  
(Telefon 06422 / 808144 oder 808342). 
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Friedhofskapelle Betziesdorf: 
 
 

Nutzung: 
 

 

ja  (     )       

 

nein  (     ) 
 

Hinweise: 
 

Die Nutzung der Friedhofskapelle ist mit der Stadt Kirchhain / Friedhofsverwaltung 
abzustimmen (Telefon 06422 / 808144 oder 808342). 
Von der Stadt Kirchhain werden Gebühren für die Nutzung der Friedhofskapelle berechnet. 
Die Berechnung von Nebenkosten (Strom) erfolgt durch den Friedhofsausschuss. 
 

 
 

Friedhofsrecht Betziesdorf: 
 
 

Hinweise: 
 

Das Friedhofsrecht Betziesdorf besteht aus nachfolgenden Ordnungen: 
- Friedhofsordnung für den Friedhof in Betziesdorf und 
- Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Betziesdorf. 
 

Beide Vorschriften werden in jeweils aktueller Fassung im Internet bereitgestellt: 
- Homepage des Stadtteiles Betziesdorf unter https://betziesdorf.de/friedhof und 
- Homepage der Stadt Kirchhain unter https://www.kirchhain.de/Verwaltung- 
  Politik/Service/Ortsrecht, siehe dort unter "Bauverwaltung". 
 

 
 

Adresse / Ansprechpartner für den Friedhof Betziesdorf / Bestattungen: 
 
 

Friedhofsausschuss Betziesdorf, An der Kirchhofsmauer 8, Stadtteil Betziesdorf,  
35274 Kirchhain 
 
 

Ansprechpartner Bestattungen: Herr Ulrich Ebert, Telefon 0172 / 6229492 
 

 
 

Antrag, Anerkennung und Bestätigung: 
 
 

Antrag: 
Als künftige(r) Nutzungsberechtigte(r) beantrage ich die Überlassung eines Nutzungsrechts 
auf dem Friedhof Betziesdorf wie oben angegeben. 
 

Anerkennung: 
Die Friedhofsordnung und die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof Betziesdorf in den 
zum Zeitpunkt dieser Antragstellung geltenden Fassungen werden ausdrücklich anerkannt. 
Die Anerkennung dieser Ordnungen ist Voraussetzung für die Überlassung des beantragten 
Nutzungsrechts. 
 

Bestätigung: 
Die Richtigkeit der o. a. Angaben wird bestätigt. 
 

  
 

Ort, Datum und Unterschrift(en) des / der Antragsteller/in bzw. Nachfolger/in: 
 
 

Ort/Datum: 
 

 

Ort/Datum: 
 

 
 
______________________________ 
(Unterschrift Antragsteller/in) 

 
 
__________________________________ 
(Unterschrift Nachfolger(in) Nutzungsberechtigte(r) 

 
 

Genehmigungsvermerk des Friedhofsausschusses Betziesdorf wg. Nutzungsrecht: 
 

 
 
 

Betziesdorf, den ____________________ 

 
 
__________________________________ 

(Ulrich Ebert, Ansprechpartner Bestattungen) 

 


